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RS VwGH Erkenntnis 1992/05/21
91/17/0046

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1992

Rechtssatz

Der Vertreter darf Abgabenschulden nicht schlechter behandeln als die übrigen aus dem von ihm verwalteten

Vermögen zu begleichenden Schulden, wenn auch nicht verlangt wird, daß der Abgabengläubiger vor allen übrigen

Gläubigern befriedigt wird. Damit ist auch das Ausmaß der Haftung bestimmt.

Im RIS seit

14.11.2001

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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